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RS OGH 1974/3/20 4ZR94/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1974

Norm

VersVG §59

Rechtssatz

Hat ein Versicherer aufgrund einer Fahrzeugversicherung für Handel und Handwerk für Schäden an einem fremden

Fahrzeug Ersatz zu leisten und gleichzeitig ein anderer Versicherer aufgrund einer von dem Halter des

Kundenfahrzeugs abgeschlossenen Fahrzeugversicherung Entschädigung zu gewähren, so liegt eine

Doppelversicherung vor, bei der die Versicherer im Verhältnis zueinander zur Ausgleichung nach § 59 Abs 2 VVG

verpflichtet sind.

VersR 1974,535
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